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1. Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1076 - Rangierbahnhof 
Wichlinghausen - erfasst einen Bereich zwischen der Breslauer Straße im Westen, dem Schul-
zentrum Ost sowie der Langobardenstraße im Süden, den Böschungsflächen zu den Grundstü-
cken entlang der Straße Schwarzbach im Osten und reicht im Norden bis an die Weiherstraße 
bzw. Straße Am Diek heran. 

 
 
Abbildung: Übersichtskarte zur Lage im Stadtgebiet mit Geltungsbereich  
Die realisierten Wohngebäude im südlichen Bauabschnitt Dr.-Kurt-Herberts-Straße sind in der 
Übersichtskarte vollständig eingetragen. Im nördlichen Bauabschnitt Luhnsstraße wurden noch 
nicht alle errichteten oder im Bau befindlichen Wohngebäude erfasst. In der Nordspitze ist der 
neue Lebensmittelmarkt skizzenhaft erkennbar.    


